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5) Zum Verkauf ausgellellte Beleuchtungskörper und Kocheinrichtungen find ,
fobald fie in brennendem Zuftande zur Schau gebracht werden follen , nur in
ganz abgefonderten Räumen zu zeigen .

Da die Gefchäfts - , Kauf - und Warenhäufer von einer grofsen Menfchen -
menge befucht werden , fo ift für ausgiebige Lüftungseinrichtungen Sorge zu
tragen . Natürliche Lüftung dürfte wohl niemals ausreichen . Hingegen erfüllen
Lockfchornfteine , in denen durch im Kellergefchofs aufgeftellte Locköfen der er¬
forderliche Auftrieb erzeugt wird , meift ihren Zweck .

Am wirkfamften find Saugvorrichtungen oder Exhauftoren , durch welche
die verdorbene Luft abgefaugt wird .

Zur Erwärmung der Räume während der kälteren Jahreszeit dient am
beften eine Sammelheizanlage ; doch kommt auch Ofenheizung vor . Für letztere
empfehlen fich befonders Kachelöfen , fobald die Feuerung von aufsen oder von
wenigftens 50 cm tiefen , mit feuerficheren Türen gefchlofienen Vorgelegen aus
bewirkt wird . Eiferne Ofen find weniger empfehlenswert ; follen fie benutzt
werden , fo verfehe man fie mit ftarken , unverrückbar beteiligten Ofenfchirmen .
Der aus den Ofen abgehende Rauch follte niemals durch Blechrohre , fondern
ftets durch gemauerte Rohre den Schornfteinen zugeführt werden . Auch Gas¬
öfen kommen zur Verwendung ; doch müffen fie durch unbewegliche , feile Rohre ,
nicht mittels Schlauchverbindung , an die Gasleitung angefchloffen werden .

Für die Sammelheizung kommt gegenwärtig die Niederdruck -Dampfheizung
am meillen in Frage ; jedoch find andere Arten der Heizung , namentlich die
Feuerluftheizung , nicht ausgefchloffen . Wählt man die letztere , fo umfchliefse
man die Kanäle für die Leitung der heifsen Luft mit feuerficherem Material ;
auch forge man dafür , dafs diefe Kanäle von Zeit zu Zeit gereinigt werden
können .

Bisweilen werden Gasplätteinrichtungen , Gaskocher und dergl . notwendig .
Auch bei diefen vermeide man tunlichll Schlauchverbindungen und fchliefse fie
durch feile Rohre an die Gasleitung an . Lalfen fich Schlauchverbindungen nicht
umgehen , fo verwende man dazu nur mit Metall oder Asbelt umfponnene Gummi -
fchläuche mit Verfchraubung oder Drahtverband an den Hähnen oder Stutzen .

e) Sicherheitseinrichtungen .

Im vorhergehenden wurde mehrfach der Anordnungen , Konftruktionen
und fonltigen Vorkehrungen gedacht , welche dazu dienen follen , in einem Ge¬
fchäfts - und Warenhaufe den Ausbruch eines Schadenfeuers tunlichll zu ver¬
hüten oder , wenn ein folches entltanden ift , die rafche und fichere Entleerung
des Haufes zu ermöglichen , die Weiterverbreitung des Feuers möglichft ein -
zufchränken und die Löfchung desfelben , fowie die Rettung der Menfchen tun -
lichft zu erleichtern . In Art . 8 ( S . 6) wurde bereits gefagt , dafs man aus¬
gedehntere Gefchäftsräume in der dort mitgeteilten Weife in einzelne Brand -
abfchnitte zerlegen folle . Hier fei nur noch die einfchlägige Beftimmung der
»B . F . W . G .« angeführt :

»In größeren Gefchäfts räumen ift beliufs Einfchränkung eines Feuers der Innenraum an geeigneten
Stellen tunlichft mittels feuerficherer Türen oder Rollläden , Asbeftvorhänge u . f. w. in mehrere Ab¬
teilungen zu trennen, die allabendlich beim Schlufs des Gefchäftes zu fchliefsen find. An Stelle diefer
Sicherungen können auch fefte , unverbrennliche, . etwa I m von der Hecke herabreichende Trennungs-
ftreifen an geeigneten Stellen angebracht werden.«
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Weiter ift es von Wichtigkeit , dafs alle Treppen und fonftigen Verkehrs¬

wege ftets von Waren oder anderen Verkehrshindernilfen frei gehalten werden ;
in diefen Wegen ift auch das Auf hängen von leicht brennbaren Gegenftänden
ängftlich zu vermeiden .

In der »B . F . W . G. « kommen die nachftehenden Vorfcliriften vor : »Treppen , Treppenpodefte ,
Flure und Korridore , Seiten - und Zwifchengänge muffen dauernd von allen Verkelirshinderniffen , Waren
und dergl . frei gehalten werden ; Ausfchmückungen an und auf Treppen find nur aus feuerlicherem

Material geftattet . . . . An den zu den Ausgängen führenden Verkehrswegen des Erdgefchoifes dürfen

keine befonders leicht entzündlichen Stoffe ausgelegt werden . Vor den Türen und Ausgängen dürfen

Verkaufstifche oder fonftige die rafclre Entleerung beeinträchtigende Gegenftände nicht aufgeftellt werden .«

»Leicht brennbare Gegenftände dürfen an den Brüftungen , fowie an Säulen oder Treppenwänden
nicht derartig aufgehängt werden oder hinabgeführt werden , dafs dadurch eine Übertragung des Feuers

ermöglicht wird .«
Während der Nacht - oder der fonftig -en Feierzeit mufs eine forgfältige

Überwachung aller Räume ftattiinden . Befondere Wächter haben diefelben in
beftimmten Zwifchenräumen regelmäfsig zu durchfchreiten und fo an geeigneten
Kon troll Vorrichtungen ihre Anwefenheit zu markieren .

In gröfseren Anlagen der in Rede flehenden Art trage man dafür Sorge ,
dafs in dem Falle , wenn ein Brand im Entliehen oder fonftige Gefahr für das
Publikum zu befürchten ift , zunächft die Bedienfteten durch eine geeignete
Alarmvorrichtung hiervon benachrichtigt werden . Diefe haben fofort Treppen ,
Gänge etc . zu befetzen , bevor dem Publikum die Alarmglocke den Warnungs¬
ruf gibt , um demfelben die richtigen Weifungen zum Verlalfen der Räume zu
geben . Die für das Perfonal beftimmten Alarmglocken dürfen nicht zu ftark
tönen , um das Publikum nicht plötzlich zu erfchrecken , und die Angeftellten
mülfen über dasjenige , was fie beim Ertönen der Alarmvorrichtung im Intereffe
der Sicherheit zu tun haben , genau unterrichtet gehalten werden .

Feuerlöfcheinrichtungen , welche beim Ausbrechen eines Feuers im erften

Augenblicke zum Löfchen desfelben verwendet werden können , mülfen in reich¬
lichem Mafse vorhanden fein ; namentlich darf es an ausgiebigen Hydranten
nicht fehlen .

2 . Kapitel .
Schaufenfter - und Ladeneinrichtungen .

In Art . 24 (S . 14) wurden bereits diejenigen Stellen diefes »Handbuches «
bezeichnet , wo über die Grundrifsausbildung der Schaufenfter und der Laden¬

eingänge , wo über die Konftruktion von Schaufenfter - und Ladenöffnungen , wo
über die Verfchlülfe derfelben etc . das Erforderliche zu linden ift . Dort ift auch
von Schaufenftern des Erdgefchoifes die Rede , welche in das Kellergefchofs
hinabreichen . Die fonftige Ausbildung der Schaufenfter im Aufseren ift ziem¬
lich verfchieden ausgeführt worden ; doch hat lieh in neuerer Zeit eine Anord¬

nung herausgebildet , welche dem Wunfche des Publikums , möglich !! nahe an
die ausgeftellten Gegenftände herantreten zu können , gerecht wird , dabei aber
das Relief der tragenden Frontftützen beftehen läfst .

Eine folche Anordnung zeigt vor allem das Warenhaus Wertheim zu Berlin

(Leipziger Strafse 130/131 ) , welche einen tunlichft nahen Einblick in die Schau¬
fenfter geftattet (Fig . 19 bis 21) .

Zum Verfchlufs des Schaufenfters dient ein nach dem Keller verfenlcbares Eifengitter G, welches

mittels Führungsrollen in zwei [ -Eifen feine Führung F erhält . Um das Schaufenfter bequem dekorieren
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